
Lasselschc

Mit Kurfürstlich

Privilegio.

Sonnabend, den i 6 tea Junii 1821

Befdrder- und Veränderungen.

Das erledigte j.andphysscat zu Wolfhagcn
hen, Doctor der Arzneikunde Pr 0 lliuszu Treysa

allergnädigst übertragen.

Die erledigte Probater»Stelle bei der Ober-

Wcgeban-Direclion ist dem bisherigen Renterei-
fchreröer Christian Meyer zu Trendelburg
allergnädigft übertragen.

Edictal - Vorladungen.

1. Die Gebrüder Christoph, Johann Jacob und David
' Hermani, Sohne des dahier verstorbenen Quartier-

Commissars Johann Henrich Hermani, sind seit
* 18 und resp. 24 Jahren von hier abwesend, und haben

während dieses Zeitraums keine Nachricht von ihrem
Leben und Aufenthalt ertheilt. Auf Ansuchen deren
Geschwister und deren Kinder, welche um Ucberlassung
deren, bisher unter Curatel gestandenen Vermögens,
gegen Sicherheitsstellung, gebeten, werden die obge
dachten — Christoph, Johann Jacob und David'—

Gebrüder Hermani, oder deren etwaige Leibeserben,
hierdurch ein- für allemal vorgeladen, in dem auf
Diensttag den 11. September d. I. angesetzten Ter
min, Vormittags um 9 Uhr, vor Kurfürstl. Stadt
gericht zu erscheinen, sich gehörig zu legitimiern, und,
ihr Vermögen in Empfang zu nehmen, unter dem
Rechtsria chther'l, daß bei ihrem Zurückbleiben ihr

Vermögen den sich legitimsten Geschwistern und resp.
Erben gegen Caution verabfolgt werden solle.

Cassel, am 17. Mai 1821.

Kurf. Hess. Stadtgericht daselbst. B u r ch a r d k.

Wepler.
2. Elias Letzing, gebürtig aus Eiterhagcn, welcher mit

dem 5ten Westphali sehen Linien-Rcgiment als Soldat
nach Rußland marschrrte, nicht wieder zurückkehrte
und von dessen Leben und Aufenthalt seither keine
Nachricht einging, so wie dessen etwaige Leibeserbm
und Alle, welche sonstige gegründete Ansprüche an
dessen unbedeutendem Vermögen zu haben glauben,
werden andurch aufgefordert, den 14. August d. I.,
Vormittags 9 Uhr, vor hiesigem Jusiitz-Amte ent
weder in Person, oder durch Bevollmächtigte zu
erscheinen, jener um sein Vermögen in Empfang zu
nehmen, diese aber um ihre Ansprüche gehörig anzu
geben ugd zu begründen, widrigenfalls aber zu gewär
tigen, daß genannter Elias Letzing werde für todt
erklärt, die übrigen mit ihren Ansprüchen nicht weiter
gehört, und denen sich gemeldet habenven Verwandten
des Abwesenden, dessen Vermögen ohne Caution
werde verabfolgt werden.

Waldau, am 19. Mai 1821.

Kurfürstliches Amt daselbst. Schmitten.
In fidem copiae Kersting.

3. Die leiblichen Geschwister des als ehemaliger West-

phalischer Soldat nach Rußland" mitgegangenen und
bis jetzt noch ohne alle Nachricht zurückgebliebenen
Heinrich Weideling, von Gensungen, namentlich:
1) Anne Elisabeth, des Conrad Süsmanns Ehefrau
von Niedermöllrich, und 2) Anne Marie, des Johan
nes Münzdorffs Ehefrau von Hesserode, haben um

Verabfolgung des, unter der Curatel des Leinwebers


